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Technisches  Gebiet: 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Hängeta- 
ster  mit  einem  Gehäuse,  das  mit  Tasten  und 
Schaltern  zum  Steuern  von  Hebezeugen  und/oder 
Krananlagen  versehen  und  über  eine  Steuerleitung 
mit  dem  Hebezeug  verbunden  ist. 

Stand  der  Technik: 

Hängetaster  der  vorgenannten  Art  sind  bekannt 
(vgl.  z.B.  DE-A-2756103).  Sie  haben  im  wesentli- 
chen  ein  quaderförmiges  Gehäuse  mit  abgerunde- 
ten  Kanten.  Die  bekannten  Hängetaster  berücksich- 
tigen  folgende  Forderung  nur  unzureichend:  Ein 
Hängetaster  ist  ein  "Greifgerät",  an  das  besondere 
ergonomische  Anforderungen  gestellt  werden. 

Darstellung  der  Erfindung: 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die  in 
den  Patentansprüchen  beschriebene  Erfindung  löst 
die  Aufgabe,  einen  Hängetaster,  insbesondere  sein 
Gehäuse,  so  auszubilden,  daß  er  die  Möglichkeit 
bietet,  ihn  den  jeweiligen  ergonomischen  Anforde- 
rungen  anzupassen.  Da  der  Hängetaster  das  Teil 
des  Hebezeugs  ist,  das  die  Bedienungsperson  un- 
mittelbar  vor  Augen  hat,  sind  auch  gestalterische 
Vorgaben  beachtet. 

Bei  dem  Hängetaster  nach  der  Erfindung  sind 
Mensch,  Maschine  und  Umwelt  im  Arbeitsprozeß 
optimal  koordiniert.  Der  Stielgriff  ermöglicht  der 
Hand  der  Bedienungsperson  völlig  angepaßtes 
Greifen.  Der  Stielgriff  ist  variabel  in  Form  (für  ver- 
schiedene  ergonomische  Anforderungen)  und 
Farbe  (für  verschiedene  Umgebungsanforderun- 
gen).  Auch  bei  Verschmutzung  ist  eine  schnelle 
und  billige  Austauschmöglichkeit  gegeben. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnung: 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  nachfolgend  im 
einzelnen  beschrieben.  Die  einzige  Figur  zeigt  in 
perspektivischer  Darstellung  einen  Hängetaster 
zum  Steuern  eines  Hebezeugs  mit  den  Funktionen 
"Heben"  und  "Senken",  wobei  der  Stielgriff  von 
dem  Gehäuse  abgenommen  dargestellt  ist. 

Bester  Weg  zur  Ausführung  der  Erfindung: 

Der  als  Ausführungsbeispiel  gewählte  Hängeta- 
ster  weist  ein  Gehäuse  1  auf.  Das  Gehäuse  1  hat 
im  unteren  Bereich  eine  Aufnahme  für  die  Befesti- 
gung  eines  Stielgriffs  2.  In  dem  Gehäuse  1  selbst 
sind  Schaltelemente  untergebracht. 

Über  die  Aufnahme  des  Gehäuses  1  ist  der 
Stielgriff  2  steckbar  oder  schiebbar.  Nach  dem 

Aufstecken  ist  der  Stielgriff  2  mit  Hilfe  von  Schrau- 
ben  3  an  dem  Gehäuse  1  befestigbar.  Zu  diesem 
Zweck  weisen  der  Stielgriff  2  Löcher  21  und  das 
Gehäuse  1  Gewindebohrungen  12  auf. 

5  Der  Stielgriff  2  besteht  aus  flexiblem  Material. 
Er  ist  ergonomisch  ausgebildet,  was  durch  querver- 
laufende  Griffnuten  22  und  eine  Handabstützung  23 
am  freien  Ende  dargestellt  ist.  Der  Stielgriff  2  ist 
eingefärbt.  Demselben  Gehäuse  1  können  mehrere 

io  Stielgriffe  2  unterschiedlicher  ergonomischer  Aus- 
bildung  und/oder  unterschiedlicher  Einfärbung  zu- 
geordnet  sein. 

Mit  dem  Hebezeug  ist  der  Hängetaster  elek- 
trisch  über  eine  Steuerleitung  5  verbunden.  In  dem 

75  Gehäuse  1  sind  von  außen  zugängliche  Tasten  4 
für  die  Steuerung  des  Hebezeugs  vorgesehen. 

Gewerbliche  Verwertbarkeit: 

20  Der  Hängetaster  nach  der  Erfindung  ist  bei 
allen  Hebezeugen  und/oder  Krananlagen  verwend- 
bar,  die  mittels  eines  Hängetasters  gesteuert  wer- 
den. 

25  Patentansprüche 

1.  Hängetaster  mit  einem  Gehäuse  (1),  das  Ta- 
sten  (7)  und  Schaltern  (8)  zum  Steuern  von 
Hebezeugen  und/oder  Krananlagen  aufweist, 

30  mit  einer  Steuerleitung,  über  die  das  Gehäuse 
(1)  mit  dem  Hebezeug  verbunden  ist,  und  mit 
einem  Stielgriff  (2),  der  mit  dem  Gehäuse  (1) 
verbunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  steilgriff  (2)  ergonomisch  ausgebildet  und 

35  an  dem  Hängetaster  austauschbar  befestigt  ist. 

2.  Hängetaster  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stielgriff  (2)  aus  flexi- 
blem  Material  besteht. 

40 
3.  Hängetaster  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Stielgriff  (2)  einge- 
färbt  ist. 

45  4.  Hängetaster  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  demselben 
Gehäuse  (1)  mehrere  Stielgriffe  (2)  unter- 
schiedlicher  ergonomischer  Ausbildung 
und/oder  unterschiedlicher  Einfärbung  zuge- 

50  ordnet  sind. 
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